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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) aktuell 
in Baden-Württemberg bestehen, aufgeschlüsselt nach Förderschwerpunkt, 
Trägerschaft (staatlich/privat), Regierungsbezirk und jeweiligem Staatlichen 
Schulamt;

2.	�welche Kriterien, fachlichen Maßstäbe, Verfahrensschritte und ggf. Mindest-
standards (räumlich, personell, multiprofessionell) bei Strukturentscheidungen 
(z. B. Zusammenlegung, Aufhebung oder Umwandlung in Außenstellen/Stütz-
punkte an allgemeinen Schulen) im Bereich der SBBZ mit Förderschwerpunkt 
ESENT angewandt werden und wie die Beteiligung der Schulträger, Eltern und 
Schulaufsicht hierbei gewährleistet wird;

3.	�ob und in welchem Umfang aktuell oder in den kommenden Schuljahren Ver-
änderungen der SBBZ-Struktur im Förderschwerpunkt ESENT geprüft werden 
und welche Folgenabschätzungen (u. a. regionale Erreichbarkeit, Fahrzeiten, 
Kontinuität der Förderung) diesen Prüfungen zugrunde liegen, zumindest unter 
Angabe der betroffenen SBBZ-Standorte;

4.	�welche Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen im Förderschwerpunkt 
ESENT für die nächsten fünf Schuljahre vorliegen unter Darlegung, welche 
Kapazitäts-, Standort- und Raumplanungen daraus resultieren (landesweit so-
wie nach Regierungsbezirken und jeweiligem Staatlichen Schulamt);
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  5.	�resultierend aus den Ziffern 3 und 4, welche SBBZ-Standorte mit Förder-
schwerpunkt ESENT von etwaigen strukturellen Änderungen konkret betrof-
fen sein werden, zumindest unter der Angabe, bei welchen Standorten struktu-
relle Veränderungen im Gespräch sind;

  6.	�wie die Aufnahme und Beschulung der jeweiligen Schülerinnen und Schü-
ler bei etwaigen Standort- oder Strukturveränderungen im Förderschwerpunkt 
ESENT sichergestellt wird unter Darlegung, welche Schulen oder Angebots-
formen (SBBZ, inklusive Angebote an allgemeinen Schulen, Kooperationen) 
hierfür vorrangig vorgesehen sind;

  7.	�wie im Falle einer Standortschließung oder strukturellen Änderung eines 
SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT sichergestellt wird, dass alle betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler ein gleichwertiges sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot erhalten;

  8.	�inwieweit landesweit einheitliche Standards für Stützpunkt- oder Koopera-
tionsmodelle im Förderschwerpunkt ESENT bestehen (z. B. Gruppengrößen, 
Fachkraft-Schüler-Relation, Krisenmanagement) unter Angabe, wie deren 
Qualität überprüft wird;

  9.	�welche Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Stützpunkt- oder Kooperationsmo-
dellen im Förderschwerpunkt ESENT vorliegen (z. B. hinsichtlich Schulver-
läufen, Krisenstabilität, Rückführung an Regelschulen) und ob hierzu Evalua-
tionen, Pilotstudien oder Modellversuche durchgeführt werden;

10.	�wie die Zusammenarbeit von Sonderpädagogik, Schulsozialarbeit, Schulpsy-
chologie, Jugendhilfe und therapeutischen Diensten insbesondere im Förder-
schwerpunkt ESENT verbindlich geregelt ist und welche Strukturen der Kri-
senintervention bestehen;

11.	�mit welchen Instrumenten (z. B. Qualitätsberichte, Schulentwicklungsdaten, 
regionale Versorgungsanalysen) die Landesregierung die Versorgungsqualität 
und Zukunftsfähigkeit der SBBZ, insbesondere der SBBZ mit Förderschwer-
punkt ESENT, regelmäßig überprüft;

12.	�welche weiteren Maßnahmen geplant sind, um die SBBZ mit Förderschwer-
punkt ESENT zu erhalten und qualitativ zu stärken;

13.	�wie die digitale Infrastruktur der SBBZ ausgestaltet ist und ob es landesweite 
Standards für digitale Assistenz-, Lern- und Kommunikationssysteme gibt, 
die den individuellen Förderbedarf unterstützen;

14.	�inwieweit landesweit Abschluss- und Übergangsquoten für Schülerinnen und 
Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
erhoben und veröffentlicht werden (z. B. Anteil mit Schulabschluss, Anteil 
mit gleitendem Übergang in Ausbildung oder Berufsvorbereitung), bezie-
hungsweise die Einführung eines regelmäßigen Monitorings dieser Kennzah-
len geplant ist.

18.11.2025

Dr. Timm Kern, Reith, Birnstock, Fink-Trauschel, Haußmann, Weinmann, 
Bonath, Fischer, Haag, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, Scheerer FDP/DVP
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B e g r ü n d u n g

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit dem För-
derschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (ESENT) sind ein unver-
zichtbarer Bestandteil für eine chancengerechte Bildung in Baden-Württemberg. 
Vor diesem Hintergrund ist eine transparente Bestandsaufnahme ebenso essen
ziell wie eine gezielte Planung künftiger Kapazitäten und der Versorgungsquali-
tät. Schülerinnen und Schüler an einem SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT 
sollten auch künftig bedarfsgerecht gefördert und betreut werden. Dieser Antrag 
soll folglich die aktuelle Situation der SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT, 
etwaige strukturelle Veränderungen sowie Pläne und Maßnahmen der Landesre-
gierung zu Erhalt und Qualitätssicherung der SBBZ beleuchten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2025 Nr. KMZ-0141.5-21/146/2 nimmt das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.	�wie viele Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) aktuell 
in Baden-Württemberg bestehen, aufgeschlüsselt nach Förderschwerpunkt, 
Trägerschaft (staatlich/privat), Regierungsbezirk und jeweiligem Staatlichen 
Schulamt;

Zu 1.:

Die Zahl der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) nach 
Förderschwerpunkt, Trägerschaft, Regierungspräsidium und jeweiligem Staat
lichen Schulamt ist in Anlage 1 dargestellt.

2.	�welche Kriterien, fachlichen Maßstäbe, Verfahrensschritte und ggf. Mindest-
standards (räumlich, personell, multiprofessionell) bei Strukturentscheidungen 
(z. B. Zusammenlegung, Aufhebung oder Umwandlung in Außenstellen/Stütz-
punkte an allgemeinen Schulen) im Bereich der SBBZ mit Förderschwerpunkt 
ESENT angewandt werden und wie die Beteiligung der Schulträger, Eltern und 
Schulaufsicht hierbei gewährleistet wird; 

3.	�ob und in welchem Umfang aktuell oder in den kommenden Schuljahren Ver-
änderungen der SBBZ-Struktur im Förderschwerpunkt ESENT geprüft werden 
und welche Folgenabschätzungen (u. a. regionale Erreichbarkeit, Fahrzeiten, 
Kontinuität der Förderung) diesen Prüfungen zugrunde liegen, zumindest unter 
Angabe der betroffenen SBBZ-Standorte; 

5.	�resultierend aus den Ziffern 3 und 4, welche SBBZ-Standorte mit Förder-
schwerpunkt ESENT von etwaigen strukturellen Änderungen konkret betroffen 
sein werden, zumindest unter der Angabe, bei welchen Standorten strukturelle 
Veränderungen im Gespräch sind;

6.	�wie die Aufnahme und Beschulung der jeweiligen Schülerinnen und Schüler bei 
etwaigen Standort- oder Strukturveränderungen im Förderschwerpunkt ESENT 
sichergestellt wird unter Darlegung, welche Schulen oder Angebotsformen 
(SBBZ, inklusive Angebote an allgemeinen Schulen, Kooperationen) hierfür 
vorrangig vorgesehen sind;
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7.	�wie im Falle einer Standortschließung oder strukturellen Änderung eines SBBZ 
mit Förderschwerpunkt ESENT sichergestellt wird, dass alle betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler ein gleichwertiges sonderpädagogisches Bildungsange-
bot erhalten; 

Zu 2., 3., 5. bis 7.: 

Die Fragen 2, 3, 5 bis 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. Hierbei ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um eine Schule in 
freier oder in öffentlicher Trägerschaft handelt.

Grundsätzliche Strukturänderungen (Zusammenlegung, Aufhebung oder Um-
wandlungen in Außenstellen an allgemeinen Schulen) bei Sonderpädagogische 
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung (ESENT) sind nicht geplant. Anträge von öffentlichen oder 
privaten Trägern von SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT werden einzelfall-
bezogen geprüft. Im Folgenden werden allgemeine Grundsätze zu Fragen der re-
gionalen Schulentwicklung sowie der Errichtung und des Betriebs von Schulen 
dargelegt.

Für SBBZ in öffentlicher Trägerschaft gilt: Bei den genannten Strukturentschei-
dungen „Zusammenlegung“, „Aufhebung“ oder „Umwandlung in Außenstellen“ 
handelt es sich um schulorganisatorische Maßnahmen nach § 30 Schulgesetz für 
Baden-Württemberg (SchG). Das bedeutet, dass der Beschluss eines Schulträgers 
zu einer schulorganisatorischen Maßnahme der Zustimmung der obersten Schul-
aufsichtsbehörde bedarf.

Bevor der Schulträger einen Antrag auf eine schulorganisatorische Maßnahme 
bei der Schulverwaltung einreicht, benötigt er zunächst einen Beschluss des maß-
geblichen Gremiums (z. B. Gemeinderat) für die gewünschte Maßnahme, zudem 
werden Beschlüsse der schulischen Gremien benötigt (Gesamtlehrerkonferenz 
und Schulkonferenz).

Der Schulträger hat gemäß § 30c Abs. 2 SchG die Raumschaft zu benennen, 
auf die sich sein Antrag bezieht. Er hat gemäß § 30 Abs. 1 SchG eine regionale 
Schulentwicklung nach § 30a bis § 30e SchG durchzuführen, indem er alle von 
der Maßnahme Berührten im Rahmen eines Dialog- und Beteiligungsverfahrens 
über die Maßnahme unterrichtet und um deren Stellungnahme bittet. Dies sind bei 
SBBZ ESENT insbesondere die weiteren öffentlichen und privaten Schulträger 
der Raumschaft mit SBBZ mit dem Förderschwerpunkt ESENT, die Gesamtel-
ternvertretung des antragstellenden Schulträgers sowie ggfs. der Landkreis als der 
Erstattungspflichtige für die notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.

Bei einer Zusammenlegung von SBBZ und ggfs. Führung einer der bislang selbst-
ständigen Schule als Außenstelle handelt es sich um die Änderung einer Schule 
gemäß § 30 Abs. 4 SchG. 

Schulträger haben nach § 27 Abs. 2 SchG ein Initiativ- und Gestaltungsrecht be-
züglich ihrer Schulen, dies umfasst auch ein Organisationsrecht. Damit kann eine 
Ablehnung des Antrags nur erfolgen, wenn wichtige pädagogische, unterrichts-
organisatorische, ökonomische oder bildungspolitische Gründe der Entscheidung 
des Schulträgers entgegenstehen, oder wenn für die Schülerinnen und Schüler, 
vor allem auch unter dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schulwegs und 
einer adäquaten räumlichen Unterbringung, unzumutbare Verhältnisse entstehen 
würden. Es können grundsätzlich nur Schulen desselben Schulträgers zusammen-
gelegt werden.

Bei der Einrichtung von Bildungsgängen ist zu prüfen, ob ein öffentliches Bedürf-
nis nach § 27 Abs. 2 SchG hierfür festgestellt werden kann. Im Rahmen der Fest-
stellung des öffentlichen Bedürfnisses ist es gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung 
über die regionale Schulentwicklung an SBBZ (RSE-SBBZ-VO) grundsätzlich 
erforderlich, dass die maßgebliche Mindestschülerzahl insgesamt im Bildungs-
gang langfristig prognostiziert werden kann. Maßgeblich sind je nach Bildungs-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9906

5

gang die in der RSE-SBBZ-VO angegebenen Mindestschülerzahlen. Im Rahmen der 
Feststellung eines öffentlichen Bedürfnisses sind nach § 1 Abs. 1 RSE-SBBZ-VO 
auch die Angebote der staatlich anerkannten SBBZ und der SBBZ mit Internat 
einzubeziehen.

Im Falle einer Aufhebung von Bildungsgängen/Schulen sind Schulträger nach  
§ 27 Abs. 2 SchG verpflichtet, öffentliche Schulen fortzuführen, wenn ein öffent-
liches Bedürfnis hierfür besteht. Entsprechend kann die Zustimmung zur Aufhe-
bung nur dann erteilt werden, wenn für die Fortführung der Schule/des Bildungs-
gangs ein öffentliches Bedürfnis nicht mehr besteht und auf längere Sicht nicht 
damit zu rechnen ist, dass sich ein solches in absehbarer Zeit wieder einstellen 
wird. 

Neben schulorganisatorischen Maßnahmen auf Antrag des Schulträgers gibt es 
das sog. Hinweisverfahren, in dem Bildungsgänge ggfs. aufgehoben werden, 
wenn die maßgebliche Mindestschülerzahl in zwei bzw. drei unmittelbar auf
einander folgenden Schuljahren unterschritten wird. Maßgeblich sind je nach Bil-
dungsgang die in der RSE-SBBZ-VO angegebenen Mindestschülerzahlen. Die 
Aufhebung erfolgt nach § 3 Abs. 3 RSE-SBBZ-VO ausnahmsweise dann nicht, 
wenn Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot kein anderes öffentliches SBBZ mit demselben Förderschwerpunkt 
und Bildungsgang in zumutbarer Erreichbarkeit besuchen können. Von der Auf-
hebung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn ansonsten in der Raum-
schaft ein bedarfsdeckendes Angebot sonderpädagogischer Beratung, Unterstüt-
zung und Bildung im jeweiligen Förderschwerpunkt und Bildungsgang nicht ge-
währleistet werden kann.

Im Schuljahr 2024/2025 war kein Bildungsgang des Förderschwerpunkt ESENT 
im Hinweisverfahren. An einem SBBZ ESENT in freier Trägerschaft wurde auf 
Antrag des Trägers zum Schuljahr 2025/2026 der Bildungsgang Realschule ein-
gerichtet. Weitere Anträge für das Schuljahr 2025/2026 liegen derzeit nicht vor.

Die Errichtung und der Betrieb von Ersatzschulen (freie Trägerschaft) bedarf der 
Genehmigung. Darunter fallen auch SBBZ in freier Trägerschaft mit dem Förder-
schwerpunkt ESENT. Es gelten die allgemeinen Voraussetzungen für die Ersatz-
schulgenehmigung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Schule in ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte nicht hinter den bestehenden öffentlichen Schulen zurücksteht und ei-
ne Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird. Abweichungen in der inneren und äußeren Gestaltung der Schule, in der 
Lehr- und Erziehungsmethode sowie im Lehrstoff stehen der Genehmigung nicht 
entgegen, sofern die Schule gegenüber den entsprechenden öffentlichen Schulen 
als gleichwertig betrachtet werden kann. Die Anforderungen an die wissenschaft-
liche Ausbildung der Lehrer sind erfüllt, wenn eine fachliche und pädagogische 
Ausbildung sowie Prüfungen nachgewiesen werden, die der Ausbildung und den 
Prüfungen der Lehrer an entsprechenden öffentlichen Schulen im Werte gleich-
kommen. Auf diesen Nachweis kann verzichtet werden, wenn die wissenschaft-
liche, künstlerische oder technische Ausbildung und die pädagogische Eignung 
des Lehrers anderweitig nachgewiesen werden. Lehr- und Anschauungsmittel, 
Unterrichtsräume und Laboratorien für Versuche und praktische Übungen müssen 
gegenüber denjenigen an entsprechenden öffentlichen Schulen im Wesentlichen 
gleichwertig sein.

Für den Bereich der SBBZ ESENT in freier Trägerschaft gelten keine Besonder-
heiten gegenüber den allgemeinen privatschulrechtlichen Regelungen, insbeson-
dere erfolgt im Genehmigungsverfahren keine Prüfung, ob ein regionaler Bedarf 
besteht. Die Entscheidung, eine Ersatzschule zu gründen, trifft ausschließlich der 
freie Träger.

Ausfluss der verfassungsrechtlichen Privatschulfreiheit ist u. a. die Entschei-
dungsfreiheit des freien Trägers über die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern und den Abschluss entsprechender privatrechtlicher Schulverträge. Es besteht 
kein Kontrahierungszwang.
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Wünschen die Erziehungsberechtigten nach Feststellung des Anspruchs auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt ESENT ein Bil-
dungsangebot an einem SBBZ, werden sie von den Staatlichen Schulämtern über 
geeignete Standorte informiert.

4.	�welche Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen im Förderschwerpunkt 
ESENT für die nächsten fünf Schuljahre vorliegen unter Darlegung, welche 
Kapazitäts-, Standort- und Raumplanungen daraus resultieren (landesweit so-
wie nach Regierungsbezirken und jeweiligem Staatlichen Schulamt);

Zu 4.:

Das Statistische Landesamt hat am 1. Derzember 2025 die Schülerzahlvoraus-
rechnung (SVR) 2025 veröffentlicht. Die neue SVR differenziert erstmals nach 
folgenden Förderschwerpunkten (FSP): Lernen, Geistige Entwicklung, Körper-
liche und motorische Entwicklung und Sonstige. Der FSP Emotionale und soziale 
Entwicklung ist mit den FSP Hören, Sehen und Sprache Teil der Kategorie sons-
tige. 

Die Ergebnisse der SVR 2025 für diese Kategorie stellen sich für die öffentlichen 
Schulen wie folgt dar:

Quelle: Statistisches Landesamt, Schülerzahlvorausrechnung, 1. Dezember 2025

8.	�inwieweit landesweit einheitliche Standards für Stützpunkt- oder Kooperations-
modelle im Förderschwerpunkt ESENT bestehen (z. B. Gruppengrößen, Fach-
kraft-Schüler-Relation, Krisenmanagement) unter Angabe, wie deren Qualität 
überprüft wird;

9.	�welche Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Stützpunkt- oder Kooperationsmo-
dellen im Förderschwerpunkt ESENT vorliegen (z. B. hinsichtlich Schulverläu-
fen, Krisenstabilität, Rückführung an Regelschulen) und ob hierzu Evaluatio-
nen, Pilotstudien oder Modellversuche durchgeführt werden;

Zu 8. und 9.:

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Stützpunkt – oder Kooperationsmodelle im Förderschwerpunkt ESENT sind  
keine formalen Organisationsformen. Die Benennungen sind dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport auch nicht als Arbeitsbegriffe bekannt. Sofern mit Ko-
operationsmodellen sogenannte Kooperative Organisationsformen gemeint sind 
(früher Außenklassen), gelten die Vorgaben nach § 15 Absatz 6 SchG für die Ein-
richtung solcher Angebote. 

Schuljahr Schülerzahl Förderschwerpunkt Sonstige 

2026/2027 8.100 

2027/2028 8.000 

2028/2029 7.800 

2029/2030 7.700 

2030/2031 7.600 
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10. �wie die Zusammenarbeit von Sonderpädagogik, Schulsozialarbeit, Schul
psychologie, Jugendhilfe und therapeutischen Diensten insbesondere im För-
derschwerpunkt ESENT verbindlich geregelt ist und welche Strukturen der 
Krisenintervention bestehen;

Zu 10.:

In § 81 Nr. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII werden die Träger der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe zur Kooperation im Rahmen ihrer Aufgaben und Be-
fugnisse mit den Schulen und Stellen der Schulverwaltung verpflichtet. Nach  
§ 85 Abs. SchG soll die Schule das Jugendamt unterrichten, wenn gewichtige An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers 
ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist. Zur Abwendung einer Kindeswohlge-
fährdung arbeiten Schule und Jugendamt zusammen. Diese Bestimmung gilt auch 
für Schulen in freier Trägerschaft.

Ein zentrales Spezifikum der SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT ist die enge 
Kooperation mit externen Fachkräften und Institutionen, insbesondere mit Ein-
richtungen der Jugendhilfe, dem Jugendamt, der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Gesundheitsämtern und anderen 
Unterstützungssystemen. Dieses Spezifikum umfasst alle Handlungsfelder von 
der sonderpädagogischen Frühförderung, über die sonderpädagogischen Dienste 
bis hin zur schulischen Bildung in SBBZ oder in inklusiven Angeboten.

Intensität und Ausgestaltung der Zusammenarbeit ergeben sich auf Basis der Fra-
gestellungen im Einzelfall, deshalb bestehen auch keine verbindlichen Regelun-
gen hierzu. 

Im Bereich der SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT an einem Heim der Ju-
gendhilfe steht der Jugendhilfegedanke im Vordergrund. Hier wird die Struktur 
der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe auf Basis der geltenden recht-
lichen Regelungen zum Schulbetrieb und den Vorgaben des SGB VIII sowie den 
Voraussetzungen und Bedürfnissen in Federführung des Trägers der Einrichtung 
vor Ort geregelt. 

11.	�mit welchen Instrumenten (z. B. Qualitätsberichte, Schulentwicklungsdaten, 
regionale Versorgungsanalysen) die Landesregierung die Versorgungsqualität 
und Zukunftsfähigkeit der SBBZ, insbesondere der SBBZ mit Förderschwer-
punkt ESENT, regelmäßig überprüft;

12.	�welche weiteren Maßnahmen geplant sind, um die SBBZ mit Förderschwer-
punkt ESENT zu erhalten und qualitativ zu stärken;

Zu 11. und 12.:

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Es gibt – wie bereits in den Antworten zu Ziff. 3 ff. beschrieben, keine Absicht, 
die SBBZ mit Förderschwerpunkt ESENT abzuschaffen.

Die Schulaufsicht hat die Übersicht über alle Schulen in ihrem Zuständigkeits-
bereich. Zu diesem Zweck stehen ihr Schuldatenbanken zur Verfügung, die die 
wesentlichen Daten der Schulen im Zuständigkeitsbezirk enthalten. Dadurch hat 
sie die Möglichkeit, gezielte Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Im Rahmen des Gesamtkonzepts der datengestützten Qualitätsentwicklung wurde 
mit den Statusgesprächen mit Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) zwischen 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft und Schulaufsicht ein institutionalisierter 
Prozess etabliert, um auf Basis fundierter schulischer Daten eine passgenaue und 
zielgerichtete Qualitätsentwicklung an den Schulen zu unterstützen. Schulaufsicht 
und Schulen beraten gemeinsam, in welchen Bereichen Handlungsbedarfe be-
stehen, um dann über individuelle ZLV miteinander festzulegen, welche konkre-
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ten Verbesserungen wie erreicht werden sollen. Grundlage für die jährlichen Sta-
tusgespräche ist das Schuldatenblatt, das der einzelnen Schule einen kompakten 
Überblick über qualitätsrelevante Daten in Bezug auf die schulischen Rahmen-
bedingungen, Prozesse und Ergebnisse liefert. So finden sich darin beispielsweise 
nicht nur die Daten zur Unterrichtsversorgung und Zusammensetzung des Lehr-
körpers sondern auch Daten zur Zusammensetzung der Schülerschaft einer Schu-
le, Ergebnisse von Lernstandserhebungen, Ergebnisse der Zentralen Erhebungen 
zur Schul- und Unterrichtsqualität oder Prüfungsergebnisse. Die Schuldatenblätter 
für die einzelnen Förderschwerpunkte der SBBZ werden sukzessive entwickelt. 
Bisher gibt es Schuldatenblätter für SBBZ mit den Förderschwerpunkten Lernen, 
Sprache, geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung. 

13. �wie die digitale Infrastruktur der SBBZ ausgestaltet ist und ob es landesweite 
Standards für digitale Assistenz-, Lern- und Kommunikationssysteme gibt, die 
den individuellen Förderbedarf unterstützen;

Zu 13.: 

Die Zuständigkeit für die sächliche Ausstattung an Schulen obliegt dem jeweili-
gen Schulträger. Sie wird vor Ort auf der Basis sog. Medienentwicklungspläne 
auf Basis pädagogischer Anforderungen und Konzepte mit den Schulträgern um-
gesetzt. Für unterschiedliche Bedarfe einzelner Schulen sind daher unterschied-
liche Infrastruktur-, Ausstattungs- und Betriebskonzepte umgesetzt.

SBBZ wurden in den Förderprogrammen zur digitalen Ausstattung des Landes 
und des Bundes im Rahmen des DigitalPakts in gleichem Maße berücksichtigt 
wie auch andere Schulen. Landesweite Standards gibt es in Bezug auf Vorgaben 
der IT-Sicherheit und der Gewährleistung des Datenschutzes. Das Land unterstützt 
die Schulen durch Bereitstellung der Digitalen Bildungsplattform Schule@bw mit 
zentralen pädagogischen Anwendungen.

14. �inwieweit landesweit Abschluss- und Übergangsquoten für Schülerinnen und 
Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
erhoben und veröffentlicht werden (z. B. Anteil mit Schulabschluss, Anteil mit 
gleitendem Übergang in Ausbildung oder Berufsvorbereitung), beziehungs-
weise die Einführung eines regelmäßigen Monitorings dieser Kennzahlen ge-
plant ist.

Zu 14.: 

Im Rahmen der amtlichen Schulstatistik werden über das Statistische Landesamt 
an den öffentlichen und privaten SBBZ nachfolgende Informationen erhoben:

–	� die Übergänge von Schülerinnen und Schülern, deren Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot aufgehoben wurde (früher: „Rückschulung“);

–	� die Übergänge von Schülerinnen und Schülern, deren Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot weiter besteht („Inklusion“);

–	 die Übergänge auf SBBZ;
–	� die Abgänge von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf ein sonderpäda

gogisches Bildungsangebot (ohne Schülerinnen und Schüler der umgekehrten 
Inklusion)

–	� die Abgänge von Schülerinnen und Schülern der umgekehrten Inklusion (ohne 
festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot);

Veröffentlicht werden diese unter Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes 
und der Geheimhaltung, auf Nachfrage beim Statistischen Landesamt oder IBBW, 
in der Kommunalen Bildungsdatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder sowie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg.
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Über das Verfahren Amtliche Schuldaten Baden-Württemberg (ASD-BW) wer-
den einmal jährlich summarisch Daten zu den Anschlüssen der Abgängerinnen 
und Abgänger an den öffentlichen SBBZ erhoben. Damit gemeint sind diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit stehen 
bzw. bei den SBBZ Geistige Entwicklung/im Bildungsgang Geistige Entwicklung 
nach Abschluss der Berufsschulstufe. Private SBBZ nehmen an dieser Erhebung 
nicht teil. Die Erhebung erfolgt einmal im Schuljahr ab Anfang Juli für das aus-
laufende Schuljahr. 

Die Daten von Schulen in öffentlicher Trägerschaft fließen in die interaktive Web-
anwendung „Schuldatenblatt“ (siehe Antwort zu Ziffer 11) im gesicherten Lan-
desverwaltungsnetz in ASD-BW ein, sodass sie den jeweiligen SBBZ und Staat
lichen Schulämtern zur Verfügung stehen.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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